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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landessozialgerichts
Niedersachsen vom 17. MÃ¤rz 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat dem
KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beklagte wendet sich gegen ihre Verurteilung zur Zahlung von
Produktionsaufgaberente an den KlÃ¤ger fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31.
Dezember 1995.

Die beklagte landwirtschaftliche Alterskasse bewilligte mit Bescheid vom 4.
November 1994 auf den vom KlÃ¤ger im September 1994 gestellten Antrag
ungekÃ¼rzte Produktionsaufgaberente (PAR) in HÃ¶he von brutto DM 514,70/Monat
ab 1. Dezember 1994.

Im Verwaltungsverfahren hatte der KlÃ¤ger angegeben, sein Einkommen werde ab
1. Dezember 1994 unter dem Freibetrag von DM 1.176,-/Monat liegen. TatsÃ¤chlich
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erzielte er jedoch noch fÃ¼r Dezember 1994 und fÃ¼r Januar 1995 ein
Arbeitsentgelt von jeweils DM 4.978,- brutto; erst ab Februar 1995 betrug dieses
fortlaufend DM 1.218,-/Monat. Mit Bescheid vom 22. August 1995 hob die Beklagte
den Bescheid vom 4. November 1994 nach Â§ 48 Abs 1 Satz 2 Nr 3 und Satz 3 des
Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB X) mit Wirkung vom 1. Dezember 1994
insoweit auf, als das tatsÃ¤chlich vom KlÃ¤ger erzielte Erwerbs- bzw
Erwerbsersatzeinkommen BerÃ¼cksichtigung finde; die Ã¼berzahlten BetrÃ¤ge
fÃ¼r die Zeit vom 1. Dezember 1994 bis zum 30. September 1995 habe der KlÃ¤ger
zu erstatten. Mit Wirkung ab 1. Oktober 1995 ruhe die PAR in voller HÃ¶he. Mit
seinem Widerspruch wandte sich der KlÃ¤ger gegen die Zahlungseinstellung Ã¼ber
den 31. Januar 1995 hinaus. Der Rechtsbehelf blieb erfolglos (Widerspruchsbescheid
der Beklagten vom 20. September 1995).

WÃ¤hrend des Klageverfahrens bewilligte die Beklagte auf der Grundlage des
neuen, durch das Gesetz zur Ã�nderung des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen
Sicherung (ASRG-Ã�ndG) geÃ¤nderten Rechts mit Bescheid vom 14. Februar 1996
PAR in HÃ¶he von brutto DM 517,30/Monat ab 1. Januar 1996. Mit Urteil vom 9. April
1998 hat das Sozialgericht Hannover (SG) den Bescheid der Beklagten vom 22.
August 1995 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. September 1995
und des Bescheides vom 14. Februar 1996 mit Wirkung ab 1. Dezember 1994
aufgehoben: Richtigerweise hÃ¤tte der Bewilligungsbescheid vom 8. November
1994 nicht nach Â§ 48 Abs 1, sondern nach Â§ 45 SGB X aufgehoben werden
mÃ¼ssen, da er von Anfang an rechtswidrig gewesen sei. Das Einkommen des
KlÃ¤gers sei von Anfang an, dh ab 1. Dezember 1994 zu hoch gewesen. Der
angefochtene Bescheid kÃ¶nne jedoch nicht in einen Bescheid nach Â§ 45 SGB X
umgedeutet werden, da die Beklagte keinerlei ErmessenserwÃ¤gungen angestellt
habe. Auch eine RÃ¼cknahme nach Â§ 18 des Gesetzes zur FÃ¶rderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen ErwerbstÃ¤tigkeit (FELEG) setze ein â�� hier
nicht vorliegendes â�� Verschulden ausschlieÃ�lich auf Seiten des KlÃ¤gers voraus.
SchlieÃ�lich sei der KlÃ¤ger vor ErlaÃ� des angefochtenen Bescheides nicht
angehÃ¶rt worden; die AnhÃ¶rung sei auch nicht nachgeholt worden.

Das Landessozialgericht Niedersachsen (LSG) hat mit Urteil vom 17. MÃ¤rz 1999 auf
die Berufung der Beklagten das Urteil des SG abgeÃ¤ndert und den angefochtenen
Bescheid nur hinsichtlich der Entziehung und (teilweisen) RÃ¼ckforderung der PAR
fÃ¼r die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1995 aufgehoben. Unter Hinweis auf
sein Urteil vom 22. Januar 1999 (Az L 1 LW 16/97) hat es ausgefÃ¼hrt, die Beklagte
sei nach der gegenÃ¼ber Â§ 48 SGB X spezielleren Vorschrift des Â§ 18 Abs 1 Satz
2 Nr 2 FELEG idF des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung (ASRG) 1995
vom 29. Juli 1994 zur RÃ¼cknahme des Bewilligungsbescheides fÃ¼r die
Vergangenheit ermÃ¤chtigt gewesen, da die Verwaltung aufgrund der Mitwirkung
des KlÃ¤gers von einem Sachverhalt ausgegangen sei, der sich als unrichtig
erwiesen habe. Allerdings stehe dem KlÃ¤ger bereits ab 1. Juli 1995 PAR erneut zu.
Bei der Anrechnung komme es insoweit auf das ab Februar 1995 reduzierte
Einkommen an. Die Verringerung des Einkommens stelle eine
â��EinkommensÃ¤nderungâ�� iS des Â§ 22 Abs 1 FELEG dar, die von ihrem Eintritt
am 1. Februar 1995 an neben Â§ 8 Abs 1 und 2 FELEG auch Abs 3 dieser Vorschrift
anwendbar werden lasse; Â§ 8 Abs 3 FELEG gebiete bei der nÃ¤chstfolgenden
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Anpassung des Grundbetrages zum 1. Juli 1995 die BerÃ¼cksichtigung des
verÃ¤nderten Einkommens. Ab 1. Juli 1995 aber habe dem KlÃ¤ger damit PAR
ungekÃ¼rzt zugestanden, da sein anzurechnender Arbeitsverdienst 30 vH der
monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e nicht Ã¼berstiegen habe.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten. Sie rÃ¼gt eine Verletzung des Â§
8 Abs 3 FELEG idF des ASRG 1995, vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Ã�nderung
des ASRG-Ã�ndG. EinkommensÃ¤nderungen seien gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs 3 FELEG in
der genannten Fassung erst vom Zeitpunkt der nÃ¤chsten Anpassung des
Grundbetrages an zu berÃ¼cksichtigen; Zeitpunkt der nÃ¤chsten Rentenanpassung
sei der 1. Juli jedes Jahres. Bei der Anpassung der PAR zum 1. Juli 1995 sei gemÃ¤Ã�
Â§ 8 Abs 2 FELEG auf das monatliche Einkommen aus dem abgelaufenen
Kalenderjahr 1994 abzustellen gewesen. Nach der im Jahr 1995 geltenden Fassung
des FELEG habe die Einkommensminderung zum 1. Februar 1995 demnach erst
fÃ¼r die Ermittlung des maÃ�gebenden Ruhensbetrages zum 1. Juli 1996 relevant
werden kÃ¶nnen. Erst durch die mit dem ASRG-Ã�ndG vom 15. Dezember 1995
vorgenommene Ã�nderung des Â§ 8 FELEG, die zum 1. Januar 1996 in Kraft
getreten sei, komme eine BerÃ¼cksichtigung der Einkommensminderung bereits ab
1. Januar 1996 in Betracht. Dies habe die Beklagte mit ihrem Bescheid vom 14.
Februar 1996 auch umgesetzt und dem KlÃ¤ger seit dem 1. Januar 1996 eine
ungekÃ¼rzte PAR ausgezahlt.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen vom 17. MÃ¤rz 1999
aufzuheben, soweit dadurch der Bescheid vom 22. August 1995 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20. September 1995 und des Ã�nderungsbescheides
vom 14. Februar 1996 aufgehoben wird.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

II

Die Revision der Beklagten ist unbegrÃ¼ndet.

Im Ergebnis hat das LSG zu Recht entschieden, daÃ� die PAR des KlÃ¤gers in der
Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1995 voll auszuzahlen ist.

Die Beklagte hat die entsprechende Bewilligung laut Bescheid vom 4. November
1994 mit dem angefochtenen Bescheid vom 22. August 1995 zu Unrecht (auch)
fÃ¼r den hier noch streitigen Zeitraum ab 1. Juli 1995 zurÃ¼ckgenommen. Ihr
kommt zwar nach Â§ 18 Abs 1 Satz 2 FELEG die Befugnis zu, einen Verwaltungsakt
mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit ua dann zurÃ¼ckzunehmen, wenn aufgrund
der Mitwirkung des Leistungsberechtigten (hier: des KlÃ¤gers) von einem
Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erwiesen hat; diese
Vorschrift geht als Spezialnorm der Anwendung von Â§ 45 oder Â§ 48 Abs 1 SGB X
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vor. Der KlÃ¤ger hatte im Verwaltungsverfahren vor Erteilung des Bescheides vom
4. November 1994 angegeben, sein Einkommen werde ab 1. Dezember 1994 unter
dem Freibetrag (damals DM 1.176,-/Monat) liegen. Diese Angabe
(Mitwirkungshandlung, vgl Â§ 60 Abs 1 Satz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB I)) hat dazu gefÃ¼hrt, daÃ� die Beklagte von jenem Sachverhalt ausgegangen
ist, der sich spÃ¤ter fÃ¼r die Monate Dezember 1994 und Januar 1995 als unrichtig
erwiesen hatte. FÃ¼r den hier streitigen Zeitraum jedoch war nach den
Feststellungen des LSG die Angabe des KlÃ¤gers zutreffend: Ab Februar 1995 bezog
er ein Einkommen in HÃ¶he der nunmehr maÃ�geblichen Freigrenze von DM
1.218,-/Monat.

Der Rechtsanspruch des KlÃ¤gers ergibt sich aus dem Ã¼bergangsrechtlich in der
Zeit vom 1. Januar 1995 bis zum 30. Juni 1996 weiterhin anwendbaren Â§ 8 Satz 1
und 2 FELEG vom 21. Februar 1989 (BGBl I 233) idF der Ã�nderung des Satzes 1
durch Art 3 des Gesetzes vom 27. September 1990 (BGBl I 2110). Danach ruht der
Grundbetrag der PAR bei Zusammentreffen mit Einkommen des
LeistungsempfÃ¤ngers in HÃ¶he von 60 vH des Betrages, um den das
durchschnittliche monatliche Einkommen 30 vH der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e
(Â§ 18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)) Ã¼berschreitet (Satz 1). Der
Anspruch ruht insoweit vom Beginn des Monats an, in dem der Freibetrag
Ã¼berschritten wird (Satz 2). Umgekehrt bedeutet dies, daÃ� eine PAR, die wegen
der Anrechnung von Einkommen ganz oder teilweise ruht, vom Beginn des Monats
einer dauerhaften EinkommensÃ¤nderung an neu festzustellen ist, wenn sich
wegen einer Minderung des anzurechnenden Einkommens auch der sog
â��Ruhensbetragâ�� der PAR verringert (Â§ 48 Abs 1 SGB X).

Eine beachtliche Verringerung des monatlichen Einkommens des KlÃ¤gers
(auÃ�erhalb der normalen Schwankungsbreite, die durch die gesetzlich
angeordnete Bildung monatlicher Durchschnittswerte auszugleichen wÃ¤re) ist ab
Monat Februar 1995 eingetreten. Ab diesem Zeitpunkt bezog er lediglich noch ein
Einkommen in HÃ¶he von DM 1.218,-/Monat, was dem fÃ¼r 1995 geltenden
Freibetrag nach Â§ 8 FELEG entspricht. Dieses Einkommen ist der Berechnung der
PAR auch fÃ¼r den streitigen Zeitraum zugrunde zu legen. Dieser Sach- und
Rechtslage entspricht das Berufungsurteil, soweit es davon ausgeht, daÃ� dem
KlÃ¤ger vom 1. Juli bis 31. Dezember 1995 die ungekÃ¼rzte PAR zusteht.

Die weitere Geltung des Â§ 8 Satz 1 und 2 FELEG idF bis 31. Dezember 1994 (die
Neufassung des Â§ 8 FELEG durch Art 12 Nr 8 ASRG 1995 vom 29. Juli 1994 (BGBl I
1890) ist nach Art 48 Abs 1 ASRG 1995 am 1. Januar 1995 in Kraft getreten) folgt
aus der Ã�bergangsvorschrift des durch Art 12 Nr 22 ASRG 1995 neugefaÃ�ten und
ab 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Â§ 22 Abs 1 FELEG:

â��Â§ 8 Abs 1 bis 3 ist auf Leistungen, die bereits am 31. Dezember 1994 ganz oder
teilweise wegen des Zusammentreffens mit Einkommen ruhen, erstmals
anzuwenden, wenn sich das maÃ�gebende Einkommen Ã¤ndert.â��

Hierbei meint â��Â§ 8 Abs 1 bis 3â�� die Neufassung des Â§ 8 FELEG durch das
ASRG 1995, da die vorherige Fassung jener Vorschrift nur aus einem Absatz
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bestand. Nach Wortlaut, Regelungszusammenhang sowie Sinn und Zweck kann
diese Ã�bergangsvorschrift entgegen der vom LSG vertretenen Meinung nur
dahingehend ausgelegt werden, daÃ� in den BestandsfÃ¤llen mit
Einkommensanrechnung zum Stichtag 31. Dezember 1994 der neue
Anrechnungsmodus des Â§ 8 Abs 1 bis 3 FELEG idF des ASRG 1995 â��erstmalsâ��
anzuwenden ist, wenn sich das nach der Neufassung â��maÃ�gebendeâ��
Einkommen Ã¤ndert. Bis dahin verbleibt es beim alten Anrechnungsrecht.

Das nach neuem Recht fÃ¼r die Einkommensanrechnung â��maÃ�gebendeâ��
Einkommen ist (in Anlehnung an Â§ 18b Abs 1 und 2 SGB IV) nicht mehr das
laufende â��durchschnittliche monatliche Einkommenâ�� iS des Â§ 8 Satz 1 FELEG
aF, sondern ein fiktiver Wert, der in Â§ 8 Abs 2 Satz 1 FELEG idF des ASRG 1995
definiert ist: Als monatliches Einkommen â��giltâ�� danach â��ein ZwÃ¶lftel des
Einkommens im letzten Kalenderjahrâ��. Der Wortlaut des Â§ 22 Abs 1 FELEG idF
des ASRG 1995 umschreibt diesen Umstand, meint also das fiktive Einkommen nach
neuem Anrechnungsrecht. Nur diese Auslegung wird Sinn und Zweck jener
Ã�bergangsregelung gerecht; sie allein fÃ¼hrt zu fÃ¼r den betroffenen
Personenkreis tragbaren LÃ¶sungen:

In Anwendung der vom Senat vertretenen Auslegung werden die BestandsfÃ¤lle mit
Einkommensanrechnung zum Stichtag 31. Dezember 1994 (erst) ab 1. Juli 1996 in
den neuen Anrechnungsmodus Ã¼berfÃ¼hrt. Denn das in Â§ 8 Abs 2 Satz 1 FELEG
idF des ASRG 1995 umschriebene â��maÃ�gebendeâ�� Einkommen kann sich in
den BestandsfÃ¤llen â�� nur sie sind von Â§ 22 Abs 1 FELEG erfaÃ�t â�� erst ab 1.
Januar 1996 â��Ã¤ndernâ��. Dies beruht darauf, daÃ� â�� abweichend vom
frÃ¼heren Recht â�� fÃ¼r die Einkommensanrechnung maÃ�gebend ein
Jahreseinkommen (ein ZwÃ¶lftel des Einkommens im letzten Kalenderjahr) ist;
dieses wiederum kann sich nur nach Ablauf eines (weiteren) Jahres Ã¤ndern. Das
nach neuem Recht (Â§ 8 Abs 2 Satz 1 FELEG idF des ASRG) mit seinem Inkrafttreten
am 1. Januar 1995 fÃ¼r die BestandsfÃ¤lle â��maÃ�gebendeâ�� Einkommen war
das des Kalenderjahres 1994. Es war jedoch fÃ¼r die Berechnung des Zahlbetrages
der PAR des KlÃ¤gers im Jahre 1995 deshalb nicht zu berÃ¼cksichtigen, da dies
seine Ã�nderung voraussetzte (Â§ 22 Abs 1 FELEG: â��erstmals anzuwenden, wenn
sich das maÃ�gebende Einkommen Ã¤ndertâ��). Diese Ã�nderung erfolgte erst
zum 1. Januar 1996, ab diesem Zeitpunkt wurde das (in diesem Sinne geÃ¤nderte)
Jahreseinkommen 1995 â��maÃ�gebendâ��.

Nach der hier zugrunde zu legenden Gesetzeslage des ASRG 1995 fÃ¼hrte auch
dies noch zu keiner Ã�nderung des Zahlbetrages. Denn diese
EinkommensÃ¤nderung ist nach Â§ 8 Abs 3 FELEG idF des ASRG 1995 erst vom
Zeitpunkt der nÃ¤chsten Anpassung des Grundbetrages an zu berÃ¼cksichtigen,
also ab 1. Juli 1996 (Â§ 6 Abs 2 Satz 4 FELEG iVm Â§ 25 des Gesetzes Ã¼ber die
Alterssicherung der Landwirte (ALG)). Dies alles erschlieÃ�t sich bereits aus dem
nicht weiter interpretationsfÃ¤higen Wortlaut der Ã�bergangsvorschrift des Â§ 22
Abs 1 FELEG. Ab dem 1. Juli 1996 ist nunmehr ein ZwÃ¶lftel des Einkommens des
letzten Kalenderjahres (also des Jahres 1995) bei der Berechnung des
Ruhensbetrages â��zu berÃ¼cksichtigenâ��; die mit der Neuregelung angestrebte
Verwaltungsvereinfachung kommt fÃ¼r die BestandsfÃ¤lle nach Â§ 22 Abs 1 FELEG
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erst mit einer VerzÃ¶gerung von 1 Â½ Jahren zum Tragen (in Zukunft ist dann nur
eine einzige â�� endgÃ¼ltige â�� Feststellung erforderlich). Gleichzeitig haben â��
nach der hier zu prÃ¼fenden Gesetzeslage â�� von diesem Zeitpunkt an die
Betroffenen die Pauschalierungseffekte der Neuregelung hinzunehmen, dh
EinkÃ¼nfte, die bereits im Jahre 1995 zur Anrechnung gefÃ¼hrt hatten, werden zur
Ermittlung des Durchschnittswertes fÃ¼r die fiktive Einkommensanrechnung in den
Monaten Juli 1996 bis Juni 1997 nochmals berÃ¼cksichtigt (im Falle des KlÃ¤gers
also zB das im Januar 1995 noch bezogene Arbeitsentgelt in HÃ¶he von ca DM
5.000,-).

Diese Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck der Ã�bergangsregelung des Â§ 22
Abs 1 FELEG; diese â��stelltâ�� fÃ¼r die von ihr begÃ¼nstigten BestandsfÃ¤lle
â��den notwendigen Vertrauensschutz sicherâ�� (so die amtliche BegrÃ¼ndung
zum Gesetzesentwurf, BT-Drucks 12/5700 S 102 zu Art 10 Nr 21 des Entwurfs).
FÃ¼r die Bezieher einer PAR zum Stichtag 31. Dezember 1994, die wegen der
Anrechnung von Einkommen ganz oder teilweise ruhte, stellt sich das weitere
Gelten des bisherigen Anrechnungsmodus nach Â§ 8 FELEG idF bis 31. Dezember
1994 als vertrauensgeschÃ¼tzter Tatbestand dar. Im Vertrauen auf diesen Modus
haben die Berechtigten Vorleistungen von existentieller Bedeutung erbracht,
nÃ¤mlich landwirtschaftliche Unternehmen und die genutzten FlÃ¤chen stillgelegt,
verÃ¤uÃ�ert oder verpachtet. Es kÃ¶nnen ArbeitsverhÃ¤ltnisse gekÃ¼ndigt oder
RentenantrÃ¤ge gestellt worden sein. GeschÃ¤ftsgrundlage fÃ¼r diese
rechtserheblichen MaÃ�nahmen war die Erwartung, daÃ� bei einem Absinken des
anzurechnenden Einkommens nach der bisherigen Rechtslage die PAR auflebt.
Hinsichtlich des Antrags auf PAR blieb den Betroffenen auch kein zeitlicher
Spielraum, da Â§ 1 Abs 1 Satz 1 Nr 3 FELEG die Nutzung der stillgelegten oder
abgegebenen FlÃ¤chen bis â��unmittelbar vor der Antragstellungâ�� vorschreibt.
Ohne die Ã�bergangsregelung des Â§ 22 Abs 1 FELEG idF des ASRG 1995 hÃ¤tte die
sofortige Anwendung des Â§ 8 FELEG idF des ASRG 1995 eine verfassungsrechtlich
bedenkliche sog â��unechte RÃ¼ckwirkungâ�� (s hierzu zB Bundessozialgericht
(BSG) vom 13. August 1996, SozR 3-5870 Â§ 1 Nr 11 S 45 mwN) entfaltet, da in
schÃ¼tzenswerte Vertrauenspositionen eingegriffen worden wÃ¤re. Dem sollte
durch eine zeitlich begrenzte Weitergeltung der bisherigen Anrechnungsvorschriften
begegnet werden.

Auf dieser Grundlage vermag der Senat der Auslegung der Beklagten nicht zu
folgen. Sie verfehlt den Gesetzeszweck des Vertrauensschutzes. Die Auslegung des 
Â§ 22 Abs 1 FELEG idF des ASRG 1995 durch die Beklagte hÃ¤tte zur Folge, daÃ� in
jenen typischen FÃ¤llen, in denen sich im Jahre 1995 das anrechenbare Einkommen
verringert (wird doch â�� schon allein wegen der die Altersgrenzen des FELEG â��
die Einstellung der landwirtschaftlichen ErwerbstÃ¤tigkeit regelmÃ¤Ã�ig auch mit
einer EinschrÃ¤nkung der auÃ�erlandwirtschaftlichen ErwerbstÃ¤tigkeit, dem
Ã�bergang zum Rentenbezug und damit mit einem Absinken von EinkÃ¼nften
verbunden sein), keinerlei Vertrauensschutz besteht und im Extremfall 18 Monate
lang keine Rente gezahlt wird. BegrÃ¼ndet wurde dies im Rundschreiben des
Gesamtverbandes der landwirtschaftlichen Alterskassen vom 1. Februar 1995 (Nr
28/95) damit, eine Anwendung von zweierlei Recht in der Ã�bergangszeit stÃ¤nde
im â��krassen Widerspruchâ�� zum gesetzgeberischen Ziel der
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Verwaltungsvereinfachung. Diese Argumentation Ã¼bersieht jedoch, daÃ� eine
Ã�bergangsregelung gerade nicht auf die sofortige Verwirklichung des mit der
Neuregelung verfolgten Gesetzeszwecks abzielt. Sie soll vielmehr ganz im
Gegensatz dazu den Vertrauensschutz einer bestimmten Gruppe von Berechtigten
gewÃ¤hrleisten und geht schon deshalb dem allgemeinen Zweck der Neuregelung
vor.

Auch das Argument der Beklagten, bei der weiteren Anwendung des Â§ 8 FELEG idF
bis 31. Dezember 1994 mÃ¼Ã�ten in den BestandsfÃ¤llen dann ebenfalls die
belastenden Auswirkungen berÃ¼cksichtigt werden, steht der vom Senat
vertretenen Auslegung des Â§ 22 FELEG nicht entgegen. Insoweit gilt zunÃ¤chst,
daÃ� die ErhÃ¶hung des anrechenbaren Einkommens aus den og GrÃ¼nden
vermutlich nicht den Regelfall darstellt. Die wenigen danach verbleibenden FÃ¤lle
zÃ¤hlen zu jenem Personenkreis, fÃ¼r den das alte Anrechnungsrecht in einer
Ã�bergangszeit weiter gilt. Eine Benachteiligung innerhalb der Gruppe ist nicht
erkennbar. Der Vergleich zur Gruppe der BestandsfÃ¤lle mit Bezug einer PAR ohne
laufende Anrechnung am 31. Dezember 1994, den die Beklagte zieht, ist nicht
zulÃ¤ssig, weil diese Gruppe von der Regelung des Â§ 22 Abs 1 FELEG idF des ASRG
1995 nicht erfaÃ�t ist. Im Ã¼brigen ist es richtig, daÃ� sich bei dieser Gruppe nach
der Neuregelung eine ErhÃ¶hung des anrechenbaren Einkommens im Jahre 1995
erst ab 1. Juli 1996 auswirkt. Ã�bergangsrecht war nicht erforderlich, weil sich die
Neuregelung begÃ¼nstigend auswirkt. Im Vergleich zur Gruppe der von Â§ 22 Abs 1
FELEG idF des ASRG 1995 erfaÃ�ten BestandsfÃ¤lle ist dies â�� bei der vermutlich
selten vorkommenden ErhÃ¶hung des anrechenbaren Einkommens â�� eine
hinzunehmende vorÃ¼bergehende Besserstellung. Verringert sich dagegen das
anzurechnende Einkommen, zeigt gerade das von der Beklagten angefÃ¼hrte
Beispiel, daÃ� nur die vom Senat vertretene Auslegung des Â§ 22 FELEG dem
Vertrauensschutzzweck dieser Vorschrift ausreichend Rechnung trÃ¤gt. Diejenigen,
die bereits am 31. Dezember 1994 ungekÃ¼rzt eine PAR bezogen, konnten sich
nach altem Recht von vornherein darauf einrichten, daÃ� anrechenbares
Einkommen im Jahre 1995 zum teilweisen oder vollstÃ¤ndigen Ruhen der PAR
fÃ¼hrt. Wer es aber bis zum 31. Dezember 1994 noch nicht geschafft hatte, seine
VerhÃ¤ltnisse so zu ordnen, daÃ� die alten EinkÃ¼nfte weggefallen sind, wird in
seinem Vertrauen auf die bisherige gesetzliche Regelung nicht getÃ¤uscht.

Aus den obigen AusfÃ¼hrungen ergibt sich auch, aus welchen GrÃ¼nden der Senat
der LÃ¶sung des LSG â�� die fÃ¼r den streitigen Zeitraum zum selben Ergebnis
fÃ¼hrt â�� nicht folgt: Eine Anwendung alten Rechts erst (oder erneut) ab 1. Juli
1995 lÃ¤Ã�t sich aus der Zusammenschau der Regelungen des Â§ 8 FELEG aF und
idF des ASRG sowie des Â§ 22 Abs 1 FELEG nicht herleiten (hÃ¤tte das LSG ab
jenem Zeitpunkt neues Recht anwenden wollen, so hÃ¤tte fÃ¼r die Berechnung der
PAR zumindest ein ZwÃ¶lftel des Jahresarbeitseinkommens 1995 berÃ¼cksichtigt
werden mÃ¼ssen. Dieses errechnet sich jedoch nicht lediglich aus der â��ab 1. Juli
1995 erhaltenen Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeitâ��; vielmehr wÃ¤re insoweit
einerseits noch das am Jahresanfang 1995 bezogene, weit hÃ¶here Krankengeld,
andererseits die niedrigere, vor dem 1. Juli 1995 bezogene Rente einzurechnen
gewesen).

                               7 / 8

https://dejure.org/gesetze/FELEG/8.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/8.html
https://dejure.org/gesetze/FELEG/22.html


 

Letztlich wird die vom Senat vertretene Interpretation des Â§ 22 Abs 1 FELEG idF
des ASRG 1995 durch die spÃ¤tere Gesetzesentwicklung bestÃ¤tigt. Zutreffend
verweist die Beklagte auf die am 23. Dezember 1995 in Kraft getretene Neufassung
des Â§ 8 Abs 3 FELEG mit Hinweis auf Â§ 18d SGB IV durch das ASRG-Ã�ndG vom
15. Dezember 1995 ((BGBl I 1814) Art 5 Abs 1 ASRG-Ã�ndG). Nach dem
Neufeststellungsbescheid der Beklagten fÃ¼r den Zeitraum ab 1. Januar 1996
wurde damit im Ergebnis der gleiche Effekt erreicht, wie durch Â§ 22 Abs 1 FELEG
idF des ASRG 1995. Die Neuregelung ist aber kein Ã�bergangsrecht, sondern
Dauerrecht, das â�� zufÃ¤llig â�� auch die fehlerhafte Interpretation des
Ã�bergangsrechts durch die Beklagte ab 1. Januar 1996 bereinigt. AusdrÃ¼cklich
lieÃ� aber das ASRG-Ã�ndG den Â§ 22 Abs 1 FELEG idF des ASRG 1995
unangetastet. Es bedarf deshalb keiner Ã�berlegungen dahin, den Â§ 8 Abs 3 FELEG
idF des ASRG-Ã�ndG vielleicht rÃ¼ckwirkend zum 1. Januar 1995 anzuwenden.
Bereits eine am Sinn und Zweck einer Ã�bergangsregelung orientierte
Interpretation des Â§ 22 Abs 1 FELEG idF des ASRG 1995 sichert den notwendigen
Vertrauensschutz.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

Erstellt am: 19.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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